
Paragraf Änderung  Satzung aktuell Änderung Endergebnis 

§ 13b  Wiederaufnahme   

(1)  

Ein rechtskräftig beendetes Verfahren 

kann auf Antrag eines beschwerten 

Verfahrensbeteiligten wieder 

aufgenommen werden: 

1. wenn das Gericht nicht 

vorschriftgemäß besetzt war und 

dies dem Antragsteller erst im 

Nachhinein bekannt wurde; 

2. wenn ein Verfahrensbeteiligter 

nicht oder nicht ordnungsgemäß 

vertreten war, sofern dieser die 

Prozessführung weder 

ausdrücklich oder 

stillschweigend genehmigt hat; 

3. wenn bei einem Zeugnis oder 

Gutachten, auf welches das 

Urteil gegründet ist, der Zeuge 

oder Sachverständige sich einer 

Verletzung der Wahrheitspflicht 

schuldig gemacht hat; 

4. wenn eine Urkunde, auf die das 

Urteil gegründet ist, fälschlich 

angefertigt oder verfälscht war; 

5. wenn ein Richter bei dem Urteil 

mitgewirkt hat, der sich in 

Beziehung auf den Rechtsstreit 

einer vorsätzlichen Verletzung 

seiner Amtspflichten gegen den 

1Ein rechtskräftig beendetes Verfahren 

kann auf Antrag eines beschwerten 

Verfahrensbeteiligten wieder 

aufgenommen werden, sofern  

1. wenn das Gericht nicht 

vorschriftsgemäß besetzt war und 

dies dem Antragsteller erst im 

Nachhinein bekannt wurde; 

2. wenn ein Verfahrensbeteiligter 

nicht oder nicht ordnungsgemäß 

vertreten war, sofern wenn dieser 

die Prozessführung weder 

ausdrücklich oder stillschweigend 

genehmigt hat; 

3. wenn bei einem Zeugnis oder 

Gutachten, auf welches das Urteil 

gegründet ist, der Zeuge oder 

Sachverständige sich einer 

Verletzung der Wahrheitspflicht 

schuldig gemacht hat; 

4. wenn eine Urkunde, auf die das 

Urteil gegründet ist, fälschlich 

angefertigt oder verfälscht war; 

5. wenn ein Richter bei dem Urteil 

mitgewirkt hat, der sich in 

Beziehung auf den Rechtsstreit 

einer vorsätzlichen Verletzung 

seiner Amtspflichten gegen den 

1Ein rechtskräftig beendetes Verfahren 

kann auf Antrag 

eines Verfahrensbeteiligten wieder 

aufgenommen werden, sofern 

1. das Gericht nicht 

vorschriftsgemäß besetzt war und 

dies dem Antragsteller erst im 

Nachhinein bekannt wurde; 

2. ein Verfahrensbeteiligter nicht 

oder nicht ordnungsgemäß 

vertreten war, wenn dieser die 

Prozessführung weder 

ausdrücklich oder stillschweigend 

genehmigt hat; 

3. bei einem Zeugnis oder 

Gutachten, auf welches das Urteil 

gegründet ist, der Zeuge oder 

Sachverständige sich einer 

Verletzung der Wahrheitspflicht 

schuldig gemacht hat; 

4. eine Urkunde, auf die das Urteil 

gegründet ist, fälschlich 

angefertigt oder verfälscht war; 

5. ein Richter bei dem Urteil 

mitgewirkt hat, der sich in 

Beziehung auf den Rechtsstreit 

einer vorsätzlichen Verletzung 

seiner Amtspflichten gegen den 



Verfahrensbeteiligten schuldig 

gemacht hat; 

6. wenn die Entscheidung auf einer 

rechtsgültig aufgehobenen 

Entscheidung beruht. 

Verfahrensbeteiligten schuldig 

gemacht hat; 

6. wenn die Entscheidung auf einer 

rechtsgültig aufgehobenen 

Entscheidung beruht. 

Verfahrensbeteiligten schuldig 

gemacht hat; 

6. die Entscheidung auf einer 

rechtsgültig aufgehobenen 

Entscheidung beruht. 

(2)  

Die Wiederaufnahme ist ausgeschlossen, 

wenn der Antragsteller den Grund für 

die Wiederaufnahme selbst verursacht 

oder zu vertreten hat. Der Grund ist 

durch den Antragssteller glaubhaft zu 

machen. 

1Die Wiederaufnahme ist ausgeschlossen, 

wenn der Antragsteller den Grund für die 

Wiederaufnahme selbst verursacht oder 

zu vertreten hat. 2Der Grund der 

Wiederaufnahme ist durch den 

Antragsteller glaubhaft zu machen. 

1Die Wiederaufnahme ist ausgeschlossen, 

wenn der Antragsteller den Grund für die 

Wiederaufnahme selbst verursacht oder 

zu vertreten hat. 2Der Grund der 

Wiederaufnahme ist durch den 

Antragssteller glaubhaft zu machen. 

(3)  

Der Antrag ist binnen eines Monats nach 

Bekanntwerden des Grundes bei dem 

Gericht zustellen, bei dem das Verfahren 

zuletzt anhängig war. 

1Der Antrag ist binnen eines Monats nach 

Bekanntwerden des eines Grundes bei 

dem Gericht zu stellen, bei dem das 

Verfahren zuletzt anhängig war. 

1Der Antrag ist binnen eines Monats nach 

Bekanntwerden des Grundes bei dem 

Gericht zu stellen, bei dem das Verfahren 

zuletzt anhängig war. 

 


